
  

 
 

BAULEITPLANUNG DER STADT VOLKMARSEN,  
 

20. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 

“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentl ichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregun-
gen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Volkmarsen und Lichtenfels , den 12.01.2022 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  03.01.2022 
Fachdienst 6.3 Landwir tschaft  03.01.2022 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  14.12.2021 
Eisenbahn-Bundesamt  02.12.2021 
Landesverband der jüdischen Gemeinden Hessen  01.12.2021 
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 22.12.2021 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  23.12.2021 
Dezernat 31.5 - Kommunales und indust rielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  

 
09.12.2021 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Amt für Bodenmanagement Korbach 15.12.2021 
AVACON AG Prozesssteuerung - DGP 01.12.2021 
Bundesamt für Inf rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
30.11.2021 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei  07.12.2021 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 01.12.2021 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen  

 
30.12.2021 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  29.12.2021 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 26 – Forsten, Jagd 03.12.2021 
Dezernat 34 - Bergaufsicht  06.12.2021 
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG  23.12.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.1 Umwelt - Bauen 
Fachdienst 5.2 Brand- und Katastrophenschutz  
Bischöfliches Generalvikariat  Fulda  
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öf fentli chen Rechts  
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Post - Niederlassung Brief  
Deutsche Telekom Technik GmbH Technik NL Südwest  
EAM Energienetz Mitte 
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 
Hessisch-  Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz  KV Waldeck-Frankenberg 
Kirchenkreisamt  
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
Landesverband Hessen für  Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Netcom Kassel - Trassenauskunft  
Polizeipräsidium Nordhessen 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27 – Naturschutz und Landschaftspflege 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH  
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg  

Fachdienst Umwelt vom 03.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
2.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
2.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
3.  
 

 
 
 
4.  

 
 
 

 
5.  
 
 

6.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
3.  
 

 
 
 
4.  

 
 
 

 
5.  
 
 

6.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Die Aussage, dass gegen die Rücknahme der Wohnbaufläche aus dem FNP im Bereich 
Herbsen keine bodenschutzrechtlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-

men. 
 
 
Die Aussage, dass der Boden der betroffenen Baufläche ein hohes ackerbauliches 

Ertragspotential aufweist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
Der Anregung, die Prüfung alternativer Standorte hinsichtlich des Schutzgutes Boden 
zu ergänzen, wird entsprochen.  
 

Die Anregung eine Bewertung oder Abwägung der verlorengehenden Bodenfunktion 
für das beplante Gebiet vorzunehmen, wird entsprochen.  
 

Erläuterung:  
Im Flächennutzungsplan ist  für das ganze Gemeindegebiet die s ich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.  Die 20. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes beinhal tet  eine Inanspruchnahme von 4.500 qm Fläche durch die Dar-
stellung im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche. Die Böden besitzen eine boden-
funktionale Gesamtbewertung der Stufe 3 –  mi ttel.   

Erst der verbindliche Baulei tplan (Bebauungsplan) enthält  die rechtsverbindlichen Festset-
zungen für die städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für wei tere, zum Vollzug 
dieses Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen. Konkrete Auswirkungen durch den Eingrif f  
in Natur,  Landschaft und Boden können daher ausschließlich auf der Ebene der verbindli -

chen Baulei tplanung ermittelt  werden, wenngleich dem Eingri ff  auf der Ebene der vorberei -
tenden Baulei tp lanung auch ein Teil  der Ents iegelung durch die Rücknahme der Bauf lächen 
in Herbsen gegenübergestell t werden kann.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
8.  

 
 
 
9.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
8.  

 
 
 
9.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass mit der verbindlichen Bauleitplanung ein Bodenschutzkonzept zur 
erstellen und der Bodenschutzbehörde vorzulegen ist, wird auf der Ebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass seitens des Naturschutzes keine Anmerkungen zu den Änderungen 

der Planung im Stadtteil Herbsen und den nachrichtl ichen Berichtigungen der Berei-
che 3 bis 6 vorzutragen sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aussage, dass durch die vorgesehene Änderung kein Lückenschluss angenom-

men werden kann wird zurückgewiesen.  
 
Erläuterung:  
Die s tädtebauliche Entwicklung des Stadtteil Lütersheim orientiert sich an der Siedlungs-

form eines gewachsenen Straßendorfs mit  A usnahme der Straße „Am Pfings tbusch“. Hier-
durch ergibt s ich eine Anordnung entlang der vorhandenen Straßen, welche durch die Än-
derung des Flächennutzungsplanes nachverdichtet werden soll . Durch die Umwidmung sol -

len vorhandene Infrastruktureinrichtungen ent lang einer vorhandenen Straße aufgegrif fen 
werden, um den Neubau etwaiger Einrichtungen zu vermeiden.  Die Stadt Volkmarsen be-
wertet dieses Vorhaben als  eine nachverdichtende Maßnahme im Kontext eines Straßen-
dorfs.  Innerhalb des Stadtteils sind keine Baulücken verfügbar, deren Inanspruchnahme 

mögl ich is t.  Im Rahmen der Prüfung alternativer Standorte konnten für eine gemischte Bau-
fläche keine Baulücken im Sinne des § 34 BauGB ermittelt  werden.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Der Hinweis wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis  
genommen.  

 
Erläuterung:  
Untersuchungen sind im Rahmen der nachgelagerten Plan- und Genehmigungsverfahren  
anhand einer konkreten Planung durchzuführen.   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 
2.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
2.  

 

Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg  

Fachdienst 6.3 Landwirtschaft  vom 03.01.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussage, dass gegen die FNP-Änderung in Herbsen aus öffentlichen landwirt-

schaftl ichen Belangen keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Aussage, dass gegen die FNP-Änderung in Lütersheim aus öffentl ichen landwirt-

schaftl ichen Belangen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  
Im Flächennutzungsplan is t für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten  

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art  der Bodennutzung nach den voraussehbaren  
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.  Konkret einzuhaltende Ab-
stände sind in den nachfolgenden Plan - und Genehmigungsverfahren zu ermi tteln und zu  
best immen.  

Für das Miteinander von Landwirtschaft und beispielsweise Wohnen /Gewerbe beinhaltet die  
Baunutzungsverordnung Baugebietstypen, die  der Unterbringung der Wirtschaftsstel len  
land- und forstwirtschaftl icher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht we-

sent lich s törenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets  die-
nenden Handwerksbetrieben dienen, wobei auf die Belange der land- und forstwirtschaft li-
chen Betriebe einschließl ich ihrer Entwick lungsmöglichkei ten vorrangig Rücksicht zu neh-
men ist .  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

DFS Deutsche Flugsicherung vom 14.12.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Eisenbahn-Bundesamt vom 02.12.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Dem Hinweis, die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte am Planverfahren 
zu beteiligen, wird entsprochen.  

 
Erläuterung:  
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mi tte wurde berei ts im Verfahren nach $ 4 
Abs. 1 BauGB am Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes beteiligt . Die Stadt 

Volkmarsen beteiligt  d ie Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte wei terhin im Ver-
fahren.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen  vom 01.12.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

 

Nordhessischer Verkehrsverbund NVV vom 22.12.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  

Im Flächennutzungsplan is t für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsicht igten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art  der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.  Konkrete Maßnahmen kön-
nen auf der Ebene der vorberei tenden Bauleitp lanung nicht festgesetzt werden.  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungswesen  vom 23.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass keine Bedenken bezüglich einer Rücknahme der Darstellung als 
Baufläche in Herbsen bestehen, wird zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
 
 
2.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
4.  

 

 

 
 
 
2.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
4.  

 

 

 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Anregung, die Begründung hinsichtlich einer nachvollziehbaren Begründung zu 

ergänzen, wird entsprochen.  
 
Erläuterung:  
Der Bebauungsplan „Hinter den Stiegelgärten“ weis t  als  Baugebiets typen ein „Al lgemeines 

Wohngebiet“ aus. Der Flächennutzungsplan stell t für diesen Bereich „Wohnbauflächen“ dar.  
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sollen gemischte Bauf lächen dargestell t  
werden. Hierdurch soll  grundsätzl ich eine andere Art der baul ichen Nutzung im Vergleich 

zu dem Baugebiet „Hinter den Stiegelgärten“ planungsrechtl ich vorbereitet  werden.  
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass Wohnbauflächen durch ihre Lage die Zugehörigkeit zum Sie dlungs-
bestand erkennen lassen sollen wird zur Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
Bei der Darstellung der Flächen handel t es s ich um eine gemischte Baufläche. Die städte-

baul iche Entwicklung des Stadtteil  Lütersheim orientiert  sich an der Siedlungsform eines 
gewachsenen Straßendorfs mit  Ausnahme der Straße „Am Pfings tbusch“. Hierdurch ergibt 
sich eine Anordnung entlang der vorhandenen Straßen, welche durch die Änderung des 
Flächennutzungsplanes nachverdichtet werden sol l.  Durch die Umwidmun g sollen vorhan-

dene Infrastruktureinrichtungen entlang einer vorhandenen Straße aufgegriffen werden, um 
den Neubau etwaiger Einrichtungen zu vermeiden.  

  



 

 
 
 
5.  

 
 
 
 

6.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7.  
 
 

 
8.  
 
 

 

 

 
 
 
5.  

 
 
 
 

6.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7.  
 
 

 
8.  

 

  

 
 
 
Die Aussage, dass das Planverfahren mit dem Ministerium bzw. der Förderstelle ab-

zustimmen ist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  

Der Bebauungsplan „Auf dem Randsbreiter Wege, 2. Erwei terun g“ hat durch Bekanntma-
chung am 21.01.2022 Rechtskraft erlangt.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Der Anregung wird entsprochen. Die nachrichtl iche Übernahme ist nicht weiter zu be-
rücksichtigen.  
 

 
Der Anregung, die Begründung zu ergänzen,  wird entsprochen 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
1.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefähr-
dende Stoffe  vom 09.12.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 

 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen  16.12.2021 
Magistrat der Stadt Diemelstadt  29.11.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Bürgermister der Hansestadt Warburg  
Gemeindevorstand der Gemeinde Breuna  
Magistrat der Stadt Wolfhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




